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Finanzielle Kernaufgaben im 

Kreisverband

Abrufen und Verteilen der Mittel aus dem Kirchlichen Jugendplan

Beantragen und Verteilen der Grundförderung der KJR/SJR

Kassenführung

1.

2.

3.



Abrufen und Verteilen der 
Mittel aus dem 

Kirchlichen Jugendplan

Das Bistum stellt jedes Jahr eine bestimmte

Summe an Geld zur Verfügung, über dessen

Verteilung im Verbandsbereich der

Vergabeausschuss des BDKJ beschließt.



Abrufen und Verteilen der Mittel aus dem 

Kirchlichen Jugendplan

AUGUST: 

Anschreiben der JVs im Kreis, um Finanzbedarf rückgemeldet zu bekommen. Vorlage stellt das BJA, 

die ihr an eure JVs weitergeben solltet.

SEPTEMBER:

Haushaltsvoranmeldung mit Rückmeldungen der JVs bei der Jugendstelle, bei uns oder beim Alfred 

abgeben

JANUAR: 

Mitteilung, wie viele Finanzmittel gewährt werden. Diese müssen aktiv von euch abgerufen werden.

FEBRUAR: 

Erhalt der Finanzmittel: Weiterverteilung dieser Mittel an die Jugendverbände.

Abgabe des endgültigen Haushaltsabschlusses.



KJR/SJR
Grundförderung ist für den jeweils eigenen

Betrieb des Verbandes zuständig: D.h. Porto,

Papier, Druckkosten, Sitzungskosten etc.

 

Bitte vergesst nicht dies zu beantragen!

Beachtet dabei die jeweils geltenden Fristen

eures Kreisverbandes.



Kassenführung
Eine ordentliche Kassenführung beinhaltet eine Auflistung aller

Ausgaben und Einnahmen, alle dazugehörigen Belege, die durch

das Vier-Augen-Prinzip bestätigt sind, und eine jährliche

Offenlegung an der Vollversammlung inklusive Kassenbericht mit

ein.



4-Augen-Prinzip:
Jeder Beleg sollte von zwei 
Personen gezeichnet sein.

 

Das muss nicht zeitnah, sondern kann auch alle drei Monate 

erfolgen. Auf jeden Fall muss es vor einer Kassenprüfung 

erfolgen.

Eine Person überprüft dabei, ob der Beleg sachlich und 

rechnerisch richtig ist, die zweite Person bestätigt die 

Rechtmäßigkeit einer Überweisung.



Bitte nutzt Formulare!
Dort gibt es z.B. auch gleich die zwei nötigen Unterschriftsfelder.















Kassenprüfung

Jährlich vor der Vollversammlung!

Mindestens zwei Prüfer oder 

Prüferinnen! Es können auch Externe 

sein. Nicht erlaubt sind Menschen, 

die selbst im Vorstand oder im 

beratenden Vorstand sitzen.



Prüfung der Kreis- und
Jugendverbände durch 

das BJA



Wer geprüft wird, 

wird im Vergabeausschuss 

festgelegt.

die Zahlen aus der Jahresrechnung den

Vorjahreszahlen gegenübergestellt und die

Veränderungen ermittelt und analysiert. 

die Ordnungsmäßigkeit der Belege, die interne

Prüfung der Belege sowie die korrekte Erfassung

in der Buchhaltung wird in Stichproben überprüft. 

Dabei werden die Ausgabenarten sowie die

einzelnen Belege hinsichtlich ihres Zwecks

nachvollzogen.

Bei der Prüfung werden 

Vier-Augen-Prinzip
Verwendung von Standardabläufen, d.h.

Formularen
eigene Kassenprüfungen

AUGENMERK BEI DEN KREISVERBÄNDEN AUF:



Noch 
Fragen?

Die Formulare gehen euch 

im Nachgang an die KVK 

jeweils zur Verwendung zu.


